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Beilage zu Nr . 252 - er Karlsruher Zeitung.
Dienstag , 2Ä Oktober 18« «

Badischer Landtag.

^ 'Karlsruhe , 20 . Okt . KommissionSbericht,den
zwischen Baden und Preußen am 3 . Aug . d. I . zu Würzburg
abgeschlossenen Waffenstillstands - Vertrag und den
zwischen denselben am 17 . Aug . d . I . zu Berlin abgeschlosse¬
nen Friedensvertrag betr. Erstattet vom Abg. O b -
kircher .
AHochgeehrte Herren l Die tatsächlichen Verhältnisse , unter
welchen die großh . Regierung mit Preußen den Waffenstill¬
stands -Vertrag vom 3 . Aug . und den Friedensvertrag vom
17 . Aug . d. I . , welche sie nunmehr den Ständen , zunächst der
Zweiten Kammer, zur Kenntnißnahme und , soweit erforder¬
lich , zur nachträglichen Zustimmung vorlegte , abgeschlossen
hat, sind in Ihrer frischen Erinnerung , und in dem die Vor¬
lage begleitenden Vortrag in Kürze hervorgehobeu . Es muß
anerkannt werden , daß Baden nicht in der Lage war , den
Kampf mit Preußen und dessen Verbündeten fortzusetzen, daß
es dringend geboten war , fernerem unnützen Blutvergießen
und einer längeren und ausgedehnteren Besetzung des Landes
durch möglichst raschen Abschluß zunächst eines Waffenstill¬
stands- und dann eines Friedensvertrags vorzubeugen . Ver¬
pflichtungen und Rücksichten dem Deutschen Bunde oder den
Verbündeten Badens gegenüber konnten davon nicht mehr
abhalteu , nachde m Oesterreich durch einseitig verhandelte und
eingegangene Verträge schon zuvor für sich Waffenstillstand
erlangt , die Auflösung des bisherigen Deutschen Bundes an¬
erkannt und einer neuen Gestaltung Deutschlands ohne Be¬
theiligung des österreichischen Kaiserstaates zugestimmt , nach¬
dem auch Bayern Waffenstillstand bereits erreicht hatte , und
wie die weiteren Theilnehmer an den Bundesbeschlüfsen vom
14 . und 16. Zuni d. I . , deren Länder nicht okkupirt waren,
sich anschickten , durch separate Verhandlungen zum Frieden zu
gelangen . Nicht minder hat die großh . Regierung nur im
unverkennbaren Interesse des Landes gehandelt , indem sie die
Giltigkeit der Verträge und die Erfüllung der eingegangenen
Verpflichtungen nicht von der vorgängigen Genehmigung der
Stände abhängig gemacht hat ; denn es galt , die Gefahren und
Lasten eines längeren Kriegsstandes und verlängerter Be¬
setzung eines beträchtlichen und zum Theil durch die Kriegs¬
ereignisse schon schwer betroffenen Landestheiles schleunig ab¬
zuwenden, während klar vor Augen lag , daß eine günstigere
Gestaltung der Vertragsbedingungen, als sie von der großh .
Regierung erreicht werden konnten , auch den Ständen nicht
möglich war. So wenig nun auch jetzt an den Verträgen
etwas zu ändern ist, und so gewiß den Ständen nichts erübri¬
gen wird , als denselben die nachträgliche Zustimmung zu er-
theileu , so mußte doch Ihre Kommission für ihre Pflicht er¬
achten, bevor sie den Antrag hierauf stellt, sich von der großh .
Regierung über ihre Bemühungen um möglichst günstige
Friedensbedingungen näheren Aufschluß zu erbitten , und sie
entspricht ohne Zweifel Ihrer Erwartung , wenn sie vorzugs¬
weise die durch die Ereignisse der letzten Zeit und durch den
Friedensvertrag völlig umgestaltete politische Lage des Landes
und die hiernach anzustrebenden Ziele, sowie die einzuschla¬
genden Wege in Betrachtung zieht .

Der Waffenstillstands -Vertrag mit seinen vorübergehend
wirksamen Bestimmungen gibt nach dem Obigen zu keinen
Weilern Bemerkungen Anlaß. Wir wenden uns zu den ein¬
zelnen besonders zu berührenden Bestimmungen des Friedens¬
vertrags .

Art . 2 desselben belastet das Großherzogthum mit einer
Kriegskosten -Entschädigung von sechs Millionen Gulden. Aus
den von der großh . Regierung Ihrer Kommission gegebenen
Erklärungen geht hervor , daß die ursprüngliche Anforderung
Preußens über siebenMillionen Gulden betrug, und daß eine
weitere Ermäßigung dieser Summe ungeachtet der entspre¬
chenden Bemühungen des badischen Bevollmächtigten nicht zu
erlangen war. Den andern Staaten , welche zur Zeit des
Friedensabschlusses sich in ähnlicher Lage wie Baden befanden ,
sind keine verhältnißmäßig geringeren Entschädigungssummen
auferlegt worden . Jede weitere Betrachtung über diese bittere
Frucht des Krieges mag als nutzlos unterbleiben.

Wie in den von Preußen mit andern Zollvereins-Staaten
abgeschlossenenFriedensverträgen , so ist auch hier im Art . 7
die einstweilige Fortdauer , oder vielmehr die einstweilige Re¬
stitutionder Zollvereins-Verträge vereinbart ; es ist aber jedem
Theile das Recht der Kündigung mit sechsmonatlicher Frist
Vorbehalten, und eine neue vertragsmäßige Regulirung der
Zollvereins-Verhältnisse alsbald nach Abschluß des Friedens in
Aussicht genommen . Diese Bestimmungen haben , wie der
Artikel auch ausdrücklich sagt , zur Voraussetzung , daß die
rechtliche Wirksamkeit des Zollvereins-Vertrags mit dem Aus¬
bruch des Kriegs aufgehört habe. In der Thal ist , wie wir
den von großh . Regierung der Kommission gegebenen Auf¬
schlüssen entnommen , diele Theorie in Bezug auf alle zwischen
den kriegführenden Theilen vorher bestandenen Verträge
preußischer Seit « ausgestellt worden . Mag sie bestreitbar
sein , — jedenfalls lag es nicht in der Macht der großh. Re¬
gierung, einer entgegengesetzten Meinung Geltung zu ver¬
schaffen. Während , wie wir von großh . Regierung erfahren,
die übrigen vor dem Kriegsausbruch bestandenen Verträge
zwischen Baden und Preußen , wie namentlich den Hohen-
zollern'schen Landestheilen gegenüber , seit Eintritt des Frie¬
dens beiderseits tatsächlich wieder beobachtet werden, ihre
Fortdauer somit stillschweigend anerkannt ist , tritt nun für
die Zollverhältnisse die ausdrückliche neue Bestimmung im
Art. 7 ein. Damit ist aber die Fortdauer der Zollvereini¬
gung nur für die nächste Zukunft gesichert und es er¬
scheint, zumal da Handel und Industrie eine Unsicherheit , wie

sie eine mögliche sechsmonatliche Kündigung hervorruft, nur
schwer ertragen, dringend wünschenswerth , daß die vorbehal¬
tene Neugestaltung der Zollverhältnisse , welche ohne Zweifel
noch durch das Zustandekommen eines Friedens zwischen Preu¬
ßen und Sachsen und die Konstituirung eines Norddeutschen
Bundes bedingt ist , bald verwirklicht werde . An den Fort¬
bestand einer deutschen Zolleinigung auch für die fernere Zu¬
kunft zweifeln wir nicht, da sie im allsütigen Interesse liegt ,
und das Bedürfniß der Reorganisation des Zollvereins , ins¬
besondere zur Erleichterung des Zustandebringens von Aen-
derungen in der Zollgesetzgebung und von Vertragsschlüssen
nach außen ist von Baden längst anerkannt. Inwiefern Ba¬
den sich indessen für die Zukunft eine genügende Wahrung
seiner Interessen versprechen darf , scheint nicht unwesentlich
durch seine künftige politische Stellung mit bedingt zu sein .

DurchArt. 8 und die gleichen Bestimmungen in den andern
Friedensverträgen soll eine Vereinbarung über Normirung
der Eisenbahn- Verkehrsverhältnisse und Herstellung neuer
Eisenbahn - Verbindungen zur Förderung der allgemeinen Ver¬
kehrsinteressen im Gegensatz zu den letzter» nachtheiligen par-
tikularistischen Bestrebungen angebahnt werden . Baden,
welches schon bisher auf diesem Gebiet sich nicht von engher¬
zigen Grundsätzen hat leiten lassen , kann eine solche Verein¬
barung nur willkommen heißen.

Die im Art. 9 bedingt vereinbarte Beseitigung der Schiff¬
fahrts -Abgaben auf dem Rhein , deren Verwirklichung nun
durch die entsprechenden Friedensbedingungen zwischen Preu¬
ßen und Bayern und Großherzogthum Hessen, und durch die
Einverleibung Nassau 's in den preußischen Staat gesichert
ist, wurde von Baden im Interesse seines Handels und seiner
Schifffahrt iiy Verein mit Preußen längst angestrebt , und ist
freudig zu begrüßen . Gern verzichten wir für die Zukunft
auf die aus jenen Abgaben der Staatskasse zufließenden
Einkünfte .

Von der wesentlichstenBedeutung ist der Art . 10 ; er bringt
eine Umgestaltung der rechtlich -politischen Stellung und Lage
Badens in tiefst greifender Weise mit sich . Indem Baden
die Bestimmungen des zwischen Preußen und Oesterreich zu
Nikolsburg am 26 . Juli 1866 abgeschlossenen Präliminar¬
vertrags anerkennt , und denselben, soweit sie die Zukunft
Deutschland « betreffen , betritt , erkennt es auch für sich als
bindend an den Art . II jenes Präliminarvertrags , welcher
besagt :

„Se . Maj. der Kaiser von Oesterreich erkennt die
Auflösung des bisherigen Deutschen Bundes an, und gibt
seine Zustimmung zu einer neuen Gestaltung Deutsch¬
lands ohne Betheiligung des österreichischen Kaiserstaats.
Ebenso verspricht Se. Maj. das engere Bundesverhält-
niß anzuerkennen , welches Se. Maj. der König von
Preußen nördlich von der Linie des Mains begründen
wird , und erklärt sich damit einverstanden , daß die süd¬
lich von dieser Linie gelegenen deutschen Staaten in ei¬
nen Verein zusammentreten , dessen nationale Verbin¬
dung mit dem Norddeutschen Buno der nähern Verstän¬
digung zwischen beiden Vorbehalten bleibt . "

ES stimmt damit ferner zu der im Art . IV daselbst ausge¬
sprochenen Uebeotragung der von Oesterreich im Wiener Frie¬
den vom 30 . Okt . 1864 erworbenen Rechte auf die Herzog -
thümer Holstein und Schleswig an Preußen , und dem im
Art . V vorgesehenen Beizug des Königreichs Sachsen zum
Norddeutschen Bund nebst den „von Sr . Maj . dem König
von Preußen in Norddeutschland herzustellenden neuen Ein¬
richtungen einschließlich der Territorialveränderungen. "

Wie Ihre Kommission von der großh . Regierung mitge -
theilt erhielt , hat zwischen dem großh . Präsidenten des Mini¬
steriums des großh . Hauses und der auswärtigen Angelegen¬
heiten und dem königl. preußischen Ministerpräsidenten ein
schriftlicher Meinungsaustausch stattgefunden , wonach beide
Regierungen in der Auffassung übereinstimmen , daß die obigen
Vertragsbestimmungen keine Verpflichtung Badens begrün¬
den , auf ein süddeutsches Bundesverhältniß einzugehen , und
daß eine nähere nationale Verbindung mit dem Norddeutschen
Bund nicht durch die Bildung eines Südbundes rechtlich be¬
dingt sei . Was in dieser Beziehung von Baden gilt , muß bei
der Gleichheit ihrer bezüglichen Vertragsbedingungen auch
auf die übrigen süddeutschen Staaten Anwendung finden .
Ueber die Bedeutung des Zusatzes , welchen der Art . Il des
Nikolsburgcr Präliminarvertrags tn dem hierauf zwischen
Preußen und Oesterreich zu Prag am 23 . Aug . zu Stande
gekommenen Friedensvertrag erhalten hat , indem dem sonst
jenen Art . II wörtlich wiederholenden Art . IV des letzter»
Vertrags am Schluß die Worte beigesügt sind :

„und der eine internationale, unabhängige Existenz ha¬
ben wird"

haben Erklärungen zwischen Baden und Preußen , wie wir
erfahren, nicht stattgefunden .

Dckknit und in Folge - der von Preußen auf Grund der
Friedensverträge und seiner Eroberungen bereits vollzogenen
oder cingeleiteten Aenderungen in Nord- und Mitteldeutsch¬
land steht für uns fest : Die Auflösung des Deutschen Bun¬
des , das Ausscheiden Oesterreichs aus jedem politischen Ver¬
band mit Deutschland , in Nord- und Mitteldeutschland eine
sehr beträchtliche Gebietsvergrößerung Preußens und die
Vereinigung der dort noch fortbestehensen , mit Ausnahme
des Königreichs Sachsen sämmtlich kleinen Staaten in ein
bundesstaatliches Verhältniß mit Preußen und unter dessen
Führung ; in Süddeutschland Bayern, Württemberg, Baden
und das Großherzozthum Hessen mit Ausschluß seines zum
Norddeutschen Bund gezogenen Gebiets jenseits des Mains

vorerst als unabhängige Staaten ; die Verbindung dieser
Staaten unter sich ist nicht als Pflicht übernommen , Preußen
als der einzige Staat , gegen welchen sie Verbindlichkeiten ein-
gegangen haben , anerkennt dies ; treten sie nicht in eine solche
Verbindung , so zerfallen damit die für den Fall des Gegen -
theils getroffenen Bestimmungen , ihre nationale Vereinigung
mit Preußen und dem Norddeutschen Bund wird von dem
Willen auf der einen und der andern Seite und von der
Gunst oder Ungunst der Verhältnisse abhängen ; würden sie
aber sofort in einen Verein zusammentrelen , so würde die na¬
tionale Verbindung dieses Süddeutschen Bundes mit dem
Norddeutschen schwerlich eine innigere werden können, als daß
dem ersten eine „internationale unabhängige Existenz" er¬
halten bliebe.

Hochgeehrte Herren ! Dieses Ergebniß kann keinen Ba¬
dener und keinen patriotisch gesinnten deutschen Mann be¬
friedigen . Je nach dem Standpunkt , den der Einzelne früher
in der deutschen Frage eingenommen hat, wird seine Empfin¬
dung eine verschiedene sein . Unterlassen wir aber den Rück¬
blick auf das unerfreuliche Gewirr der früher» Ansichten und
Strebungen . Darin lassen Sie uns einig sein , daß wir voll¬
endete Thatsachen , woran voraussichtlich nichts zu ändern ist,
als solche gelten lassen. Gehe« wir von diesem gegebenen
Standpunkt aus , und sehen wir zu , was wir hiernach zum
Wohl Badens und des ganzen Vaterlandes zur Richtschnur
für die Zukunft zu nehmen haben .

Eine große Entscheidung , die zur Lösung der deutschen
Frage getroffen werden mußte und um welche der Kampf ge¬
führt wurde , ist erfolgt . Der Dualismus der beiden deut¬
schen Großstaaten, das lange Hinderniß einer deutschen Eini¬
gung , ist beseitigt , das Uebergewicht und die Führung ist
Preußen unabänderlich zugefallen. War Preußen stark ge-
nung, Oesterreich und dessen Verbündeten gegenüber sich die¬
sen Sieg zu erkämpfen , so wird er ihm jetzt , nachdem das ge¬
schwächte Oesterreich ausgeschieden und Preußen ganz Nord-
und Mitteldeutschland unter seine Macht gesammelt hat, nicht
mehr streitig gemacht werden können. Daran könnte nur
gedacht werden , wenn man entschlossen wäre , die Hilfe des
Auslandes zu suchen oder anzunehmen , und diesem verwerfli¬
chen Gedanken steht jeder Vaterlandsfreund fern. Daß es
so gekommen, und daß nicht umgekehrt Deutschlands Geschicke
nach der traditionellen und in seinen Verhältnissen begrün¬
deten Politik Oesterreichs geleitet werden , dies können auch
diejenigen Freigesinnten nicht beklagen , welchen Rechlsbewußt -
sein und formelles Bundesrecht Leitstern des Handelns war.
Preußen vereinigt in sich eine Summe von Intelligenz und
hat eine Kraft bewährt , welche ihm , der nunmehrigen einzigen
deutschen Großmacht , auch volle innere Berechtigung zur Füh¬
rerschaft geben. , ES bietet zudem für die kommenden Zeiten
eine größere Gewähr freiheitlicher Entwickelung , als sie mit
dem Uebergewicht Oesterreichs gegeben gewesen wäre.

Die Ereignisse scheinen eine weitere Entscheidung herbeige¬
führt zu haben , welche unserem Willen den Anschluß an Preu¬
ßen schwer macht. Es steht im Begriff , ein bundesstaatliches
Verhältniß zu schaffen , das auch im Fall seiner Ausdehnung
auf den Süden dem deutschen Bundesstaat mit Parlament
und Zentralgewalt nicht 'gleichkommt , nach welchem mit dem
Bewußtsein und unter der -Voraussetzung , daß die Zentralge¬
walt von Preußen zu üben sei , seit so langer Zeit gestrebt
worden ist. Die Zentralgewalt sollte eine starke sein , es
sollte ihr die diplomatische und militärischeLeitung des Ganzen
zukommen , die einzelnen Staaten sollten demgemäß in ihrer
Selbständigkeit beschränkt werden. Aber es sollten nicht blos
für ihre inneren Angelegenheiten deren Selbständigkeit erhal¬
ten , sondern auch die Verfassungen der Einzelstaaten und die
verfassungsmäßigenRechte und Freiheiten der Bürger in der
Bundesverfassung und in dem zur Mitentscheidung der ge¬
meinsamen Angelegenheiten berufenen gewählten Parlamente
Gewähr und Schutz finden. Preußen als Einzelstaat sollte
sich Dem unterordnen und damit , wie dies bezeichnet zu wer¬
den pflegte, in Deutschland aufgehen. Auf eine solche Gestal¬
tung Deutschlands werden wir zunächst unsere Hoffnung nicht
setzen dürfen ; Preußen , welches dieselben bis jetzt zurückge-

'
wiesen , wird so mächtig vergrößert und erstarkt darauf nicht
eingehen , und Niemand wird es dazu zu zwingen im Stande
sein . Verkennen wir nicht, daß auch die preußische Volksver¬
tretung eine Neigung zur Unterordnung Preußens unter die
Gesammtheit nicht , und am allerwenigsten neuerlich gezeigt
hat. Der in Bildung begriffene Norddeutsche Bund wird,
auch abgesehen von der Beschränkung in Bezug auf das Ge¬
biet , jenem Plane schon nach Inhalt seiner Grundbe -immun-
gen , soweit sich ermessen läßt, wenig ähnlich sein . Bleibt er
auf das chm jetzt zugedachte Gebiet beschränkt , so ist Preußen
dermaßen im Uebergewicht , daß ein wahres bundesstaatliches
Verhältniß darin kaum mehr erblickt werden kann . Mit dem
Zutritt des Südens würde sich die Sache in Anbetracht theils
des numerischen Verhältnisses , theils des Standes der vor¬
handenen inneren Entwicklung immerhin wesentlich anders
gestalten. Wäre erst die gesammte Nation , wie sie nach dem
Ausscheiden des österreichischen Theils besteht , in einen Bun¬
desstaat , wenn auch mit unvollkommener Einrichtung , ver¬
einigt, so wäre die weitere, ihrem Geiste und ihren Bedürfnis¬
sen entsprechende Entwicklung ihre gemeinsame Aufgabe , an
deren Lösung zu verzweifeln wahrlich kein Grund vorliegt .
Für jetzt schon ist ja von einer Beeinträchtigung der Verfas¬
sungen und verfassungsmäßigen Rechte in den mit Preußen
in den Bund tretenden Staaten und von einer Beeinträchti¬
gung ihrer Selbständigkeit in rein inneren Angelegenheiten
nirgends die Sprache , und daß der Erhaltung dieser Rechte



und Selbständigkeit beim Eintritt in den Bund nichts ver¬
geben werden mühte , ist eine begründete Erwartung .

Fassen wir aber Dem gegenüber unsere dermalige Lage ins
Auge . Das Projekt eines süddeutschen Bundes ist, wie aus
den Friedenspräliminarverhandlungen bekannt , eine Ausge¬
burt französischer Staatsklugheit in Frankreichs Interesse
und eine Frucht seiner Einmischung . Die Konzession, welche
Preußen vor dem Kriege an Bayern hinsichtlich des militäri¬
schen Oberbefehls im Süden machen wollte , ist von einem
Südbund mit „ internationaler , unabhängiger Existenz" sehr
weit entfernt . Man brauchte die Erfahrungen der letzten
Atonale nicht gemacht, oder mühte sie wieder vergessen haben,
um nicht emzusehen , dah dieser Südbund ein Gebilde der
Ohnmacht und der vollsten Abhängigkeit von außen wäre ; er
müßte sich anlehnen an Preußen , Oesterreich oder Frankreich .
Das letztere insbesondere erwartet , dah sich in demselben eine
solche Summe von Parlikularismus finden und ansammeln
würde , um je nach Bedarf und Umständen gegen das deutsch -
nationale Interesse verwendet werden zu können . Zn Wirk¬
lichkeit fehlt es hieran nicht, und wäre erst eine eigeile Form
geschaffen, in der er sich geltend machen könnte, so würde dies,
wenngleich nicht in französischen Sinn , nicht unterbleiben .
Gerade deßhalb wäre ein Südbund auch keine passende Ein¬
richtung , um den Anschluß an den Noiden durch provisori¬
schen Bestand zu vermitteln , wie denn überhaupt jede Bildung
neuer Zustände und deren längere Dauer einem künftigen
solchen Anschluß eher hinderlich als förderlich sein würde ; es
wäre denn, daß sich ihre Unhaltbarkeit zu allgemeiner Ueber-
zeugung klar erwiese, wodurch aber die Bedingungen des An¬
schlusses keine günstigeren werden könnten . Zn Bezug auf
innere freiheitliche Entwicklung waren die Zustände der Staa¬
ten , die hier in Frage kämen, bisher nicht durchweg die b slen .
Wie nun aus ihrer Bereinigung zu einem Bunde sofort ein
Hort der Freiheit erstehen sollte , ist nicht abzusehen ; die
Sicherheit der inner « Zustände ist aber überhaupt von der
Sicherheit und Unabhängigkeit der Existenz abhängig , und
darnach kann für die Freiheit in einem Sünbunde k in dauern¬
der Schutz gesucht werden . Nachdem indessen das Projekt in
dem bedeutendsten der betheiligten Staaten , nämlich in Bayern ,
weder bei Regierung noch Ständen Anklang gefunden hat ,
solches auch im Grotzherzogthuu , Hessen um so weniger zu er¬
warten steht , als nicht leicht begriffen werden könnte, wie das¬
selbe mit einer Provinz dem Nordvund und mit den übrigen
einem Lüdbunde sollte angehören können , wird dessen Ver¬
wirklichung durchaus keine Aussicht haben.

Ein Verharren Badens ln seiner augenblicklichen Selb¬
ständigkeit wird wohl von Niemanden ernstlich ms ein haltba¬
res Verhältniß betrachtet werden . Das einzige Mittel , aus
diesem Zustand herauszukommen , liegt in unserm Eintritt in
den Norddeutschen Bund . Zwar kann auch ohne solche poli-

, tische Verbindung hinsichtlich derZollverhäUnisse und auf an¬
der n wirthschaftl chen Gebieten der nationale Zusammen¬
hang mit dem Norden erhalten bleiben und die Geneigtheit
dazu ist bei beiderseitigem Bedürfniß allseitig vorhanden .
Allein auch hier bildet der Norden schon für sich allein ein
großes uns mächtigeres geschlossenes Gebiet , und werden die
Interessen der südlichen Staaten besser gewahrt werden kön¬
nen , wenn sie in den politischen Verband eingeschlossen sind
und an dem künftigen Parlament Theil nehmen , welchem die
Berathung und Beschlußfassung in solchen Fragen zufällt .
Wie wenig die internationale Stellung oes Südens in solchen
Angelegenheiten Schutz gewährt , hat die letzte Zollvereins -Kri¬
sis und deren Ausgang vargethan .

Noch dringender weist uns aber die Lage des Südens dem
Ausland und vor Allem Frankreich gegenüber auf eine mög¬
lichst innige und baldige Verbindung mit Preußen und dem
Norddeutichen Bunde hm . Baden vermag sich weder allem
noch im Verein mit den andern süddeutschen Staaten zu ver-
lheidigen. Die militärischen Einrichtungen , wie sie auf Grund
der. Bundesgesetze bestanden haben und zur Zeit in den ein¬
zelnen Staaten fortbestehen , sind in ihrer Schadhaftigkeit und
Unzulänglichkeit blosgelegt worden . Sie bedürfen einer um¬
fassenden und möglichst raschen Verbesserung , soll uns nicht die
vielleicht nahe Stunde der Gefahr unvorbereitet finden . N « im
organischen Zusammenhang derselben mit denjenigen der Macht ,

auf welche wir für den Fall der Noch verwiesen sind, liegt die
Gewähr ihrer Wirksamkeit . So lange wir nicht als mitde-
rechtigtes Glied dem politischen Verbände angehören , steht doch
nichts entg gen , für den Fall eines Krieges das Zusammen¬
gehen mit dem Bunde durch Vertrag zu sichern , und demge¬
mäß die militärischen Einrichtungen zum voraus zu verabreden
und zu treffen . So begegnet man zugleich der Gefahr , Ein¬
richtungen zu schaffen , die vielleicht später mit beträchtlichen
Opfern wieder geändert werden müssen. Es liegt aber ferner
die Entscheidung des Schicksals der Festung Rastatt nahe.
Baden hat sie einstweilen in Besitz genommen . Die in den
FiievenSverlrägen ( Art . 6 des badisch - preußischen Vertrags )
vorgesehene Auseinandersetzung der ourch den früheren Deut¬
schen Bund begründeten Eigenthumsverhältniffe steht bevor .
Im Art . Vlll des Prager Friedens vom 23 . August ist Oester¬
reich die Berechtigung zugestanden , aus oen Bundessestungen
das kaiserliche Eigenthum und von dem beweglichen Bundes -
eigenlhum den matrikularmäßigen Anlheil Oesterreichs fort¬
zuführen oder so . >t darüber zu verfügen . Die Besetzung und
Unterhaltung der Festung von Seite Badens ist , wie auch die
gcoßh. Regierung Ihrer Kommission erklärt hat , wohl für
e -nige Zeit , aber nicht für die Dauer möglich ; sie dient auch
nicht so fast zum Schutze Badens , als des gesammten Deutsch¬
lands . U der ihre künftige Besetzung und Erhaltung fällt
somit eine Verständigung nöthig . Aehnlich wird es sich mit
Ulm verhalten . Zft es richtig , daß die süddeutschen Staaten
allein einem feindlichen Angriff von außen nicht gewachsen
sind , und haben Preußen und der Norddeutsche Bund unbe¬
streitbar ein sehr großes Zntereffe , daß der Süden nicht dem
Feinde preisgegeben sei , dah ec seine militärischen Einrich¬
tungen zu einem kräftigen erfolgreichen Zusammenwirken ver¬
vollkommne , und sah die bisherigen Bundessestungen zum
gemeinsamen Vortheil erhalten werden , so dürfte eine Dem
entsprechende Vereinbarung und Betheiligung Preußens und
des Norddeutschen Bundes unschwer zu erzielen sein.

Auf de - Gemeinschaftlichkeit der Interessen im Süden und
im Norden aus allen Gebieten , oem materiellen , wie dem gei¬
stigen und politischen , auf dem Vertrauen , daß der Werth
einer engen Verbindung Beider auch im Norden nicht ver¬
kannt oder unterschätzt werden kann , daß dort wie hier die
Theilnahme der südlichen Staaten an dem in Bildung begrif¬
fenen Bunde mit gleichen R chten und Pflichten mit den an¬
dern Preußen verbündeten Staaten als die einzig mögliche
Art der polltischen Vereinigung erkannt , und daß diese Er -
kenntniß , wo sie noch fehlt, rasch reifen werde, — hierauf ,
hochgeehrte Herren ! beruht unsere Zuversicht , daß die gegen¬
wärtige Lage der deutschenAngelegenheit nur ein kurz dauern¬
des Provisorium sei , daß der Zeitpunkt der möglichen Reali -
sirung unserer Wünsche allseits mir festem und willigem Ent -
schlug ergriffen werde, und dag in der Zwischenzeit daS Mög¬
liche zur Bewahrung des nationalen Bandes und zur Annähe¬
rung an das Ziel geschehe.

Gern wird die grvßh . Regierung , wie wir erwarten , zu
die>em Zweck nut denjenigen der Nachbarstaaten , welche sich
in gleicher oder ähnlicher Lage befinden , soweir möglich zu¬
sammen handeln .

Zudem Zhre Kommission in den dargelegten Anschauungen
mit den Zhcigen wie uiit denjenigen der großh . Regierung
übereinzustimmen hofft , schlägt sie der hohen Kammer die
Niederlegung eines Dem entsprechenden Wunsches in das Pro¬
tokoll vor .

(Folgt nun schließlich der bereits mitgetheilte Antrag der
Kommission .)

Karlsruhe , 19. Okt. ( Großh . Verwaltungs - Ge -
richtshof . ) - In dem ersten Falle der heutigen Tagesordnung ,
ln dem Rechtsstreit der israelitischen Gemeinde Lörrach
gegen die israelitische Gemeinde Kirchen wegen Beitrags
zu den Kosten des isr . BegräbnißplatzeS in Lörrach , handelte es sich
um die Frage der Z u st S n d i g k e i t der Verwaltungsgerichte . Die
israel. Gemeinde Lörrach hatte die Klage zuerst bei dem Kreisgericht
Lörrach angestellt , dieses aber dieselbe als vor den bürgerlichen
Gerichten nicht stattfindend erklärt . Der BezirkSrath Lörrach da¬
gegen erkannte , daß die VcrwaltungSgerichte nicht zuständig
seien. Der gegen dieses Erkenntniß ergriffene Rekurs bildete den Ge¬

genstand der heutigen Verhandlung , bei welcher Hr . Anwalt Frei ,als Substitut des Anw . Kusel, die Rekurrentin vertrat . Die klagende
Gemeinde stützt ihren Anspruch auf Ersatz der Hälfte derben einer
Reihe von Zähren bestrittenen Kosten für die Unterhaltung de« isr.
Begräbnißplatzes in Lörrach auf eine » i. I . 1812 mit der isr. Ge¬
meinde Kirchen abgeschlossenen Vertrag , wodurch sich letztere verbind¬
lich machte , den bi» dahin beiden Theilen gemeinschaftlichen Begräd -
nißplatz mit der Mauer auch dann noch in allen Stücken zu unter¬
halten und die Hälfte der Unterhaltungskosten zu tragen , wenn sie
einmal einen eigenen Friedhof in Kirchen errichten würde. Der übrig«
Inhalt des Vertrag « bezieht sich auf die damals nöthig gewordene
Erweiterung des Friedhof« , auf die in Abgaben der sich new Ve- ehe-
lich.nden and der neu aufgenommencn Gemeindeglieder bestehenden
Einkünfte des Friedhofs und deren Verwaltung und auf die bei Be¬
erdigung der Tobten zu beobachtenden Vorschriften. MS Zweck des
Vertrags wird im Eingang angegeben : . die Erneuerung der alten
Statuten nach Bedürft , iß der Zeit , um zu befestigen , daß nicht ver¬
wüstet werde der Ort der Gräber ihrer Eltern . " Der Gerichtshof war
in Uebereinstimmung mit den Entscheidungsgründen des Kreisgerichts
Lörrach und mit den Ausführungen de « Vertreter« des StaatSinteresse « ,
Hrn . MmistenalrathS Frey , der Ansicht , daß eS sich hier nicht um
einen privatrechtlichen Vertrag , sondern um eine Ueberelukunft über
einen Gegenstand des öffentlichen Rechts , nämlich um die aus dem
israelitischen kirchlichen Gemeindeverband heroorgehenoe Pflicht der
Unterhaltung der Bcgräduißstätle , handle , und daß daher über di«
Giltigkeit und Wirksamkeit dieser Uebereinkunft nicht die bürgerlichen
Gerichte , sondern »ur die zur Handhabung des öffentlichen Recht « be¬
rufenen Behörden , und zwar , da hier eine Streitigkeit der in 8 5
Ziffer 5 des VerwattungSgejetzes bezeichnelen Art vorliegt , die Ver-
waltungLgerlchte zu erkennen haben. Die Sache wurde deßhalb unter
Aufhebung der UnzuftünoigkeiiSerklärung des BezirkSrath« Lörrach an
diesen zur Verhandlung und Entscheidung zurückgewiesen .

Der zweite , heule verhandelte Fall veiras den Ersatz von Ver«
pstegung- kosten, welchen die Gemeinde Ilvesheim kraft ihrer gesetzlichen
UnterstützungSpslicht sür einen ihrer Angehörigen ausgelegt hatte.
Zur Begründung der Forderung wurde geltend gemacht , daß die Zah¬
lung auSdlückbch nur vorschußweise geleistet worden sei , daß solche
öffentliche Unterstützungen überhaupt nur als Vorschüsse zu betrachten
seien , und baß deßhalb der Verpflegte , der zwar jetzt »olocrsch vermö¬
genslos sei , aber tünslig noch Vei mögen zu erwarten habe , zum Ersatz
verpflichtet sei . Die Klage war zuerst auf den Titel der GeschäftS -
sühiung bei dem Kreisgericht Mannheim angebracht wvlden , welches
dieselbe jedoch als vor den bürgerlichen Gerichten nicht ftallfindend
abwleS . Der hl,rauf um Entscheidung angerufene Bez rtSrath Mann¬
heim erkannte nach dem Begehren der Klage. Der Beklagt« rckuirtrle ,
indem er dre Rolhwendigkeit der in Frage stehenden VcrpflegungSkoften
bestrrlt. Der Gerichtshof nahm mit dem Hrn . Vertreter de « öffent »
licht » ZnlcresscS an , daß die Zuständigkeit der VcrwaltungSgerichte
begründet >e, , da e« sich um einen Streit über den Umsang der der
HeimathSgemeinüe obliegenden öffenllich . rechtltchen UnterslützungSpflicht ,
also um eine Streitigkeit des öffentlichen Recht« über die gesetzlichen
Folgen des HeimalhSrechlS (8 5 Ziffer 1 des VerwaltungSgesctzes)
handle. In oer Sache selbst erließ der Gerichtshol, gegen de » Antrag
des Vertreters des öffentlichen Interesses , ein «bänderndes Erkenntniß
dahin , daß die Klägerin mit der erhobenen Klage abzuwelscn sei .
Dieses Erkenntniß beruht auf der Betrachtung , daß , wenn auch Un¬
terstützungen armer Gemeindeangchörigrn au « der Gemeindekasfe nur
»IS Vorschüsse gellen sollte » , eine Ersatzpsticht doch erst dann geltend
gemacht werden könne , wenn der Unterstützte zu Vermögen gelangt ist,
nicht auch schon wegen der bloßen Möglichkeit eine « künftigen Ver-
mögensanfalls .

Im dritten Fall wurde der Rekurs des Krämer « E. Blickle
von Hausen , k. preuß . Oberarm « Hechingen, gegen das Erkenntniß
des BezirkSrathS Staufen , wodurch ferne Beschwerde » egen verweigerter
bürgerlicher Annahme in der Gemeinde Vorsingen abgewiesen wurde,
als unbegründet verworfen, weil nach 8 2i) B. R .G . nur Inländer
ein Recht haben , beim Vorhandensein der gesetzlichen Bedingungen ,
die bürgerliche Ausnahme in einer Gemeinde des Großherzoglhums zu
verlangen.

Der vierte , den Antritt des Bürgerrechts betreffende Fall wurde
ii» Uebereinstimmung mit dem Erkenntniß de« BezirkSrathS Waldkirch
zum Nachtheil de « Bewerber« , der kernen genügenden NahrungSzweig
nachzuweisen vermochte , entschieden .

Verantwortlicher Redakteur :
vr . I . Herm. Kroenlein .

Z .m .578. Nr . 13,546. Radolfzell . ( Schul¬
denliquidalion . ) Geren Nikodem Greuter ,
Maurer in Singen , haben wir die Gant erkannt , und
zum Schuldenrichtigstellungs- und Vorzugsverfahrcn
Tagsahrt aus

Dienstag den 6. k. Mts . , Vorm , lvUhr .
angeordnet .

ES werden deßhalb alle Diejenigen , welche aus was
immer für einem Grunde Ansprüche an die Gantmaffe
machen wollen , ausgefordert, solche in der angesetzten
Tagsahrt , bei Vermeidung des Ausschlusses von der
Gant , persönlich oder durch gehörig Bevollmächtigte,
schriftlich oder mündlich anzumelden , und zugleich die
etwaigen Vorzugs - oder UnierpfandSrechtezu bezeich¬
nen , die gellend gemacht werden wollen, mit gleichzei¬
tiger Vorlegung der Beweisurkunden oder Antretung
des Beweises mit andern Beweismitteln .

Zn derselben Tagfahrt wird ein Massepfleger und
Gläubigerausschuß ernannt , und sollen Borg- und
Nachlaßvergleicheversucht werden , wobei bemerkt wird,
daß in Bezug auf Borgvergleiche und Ernennung des
Massepflegers und GläudigerauSschusieS die Nichter-
fcheinenden als der Mehrheit der Erschienenen beitre
tend angesehen werden.

Den im Ausland wohnenden Gläubigern wird auf¬
gegeben , spätesten « bis zur Liquidriionslagsahrt einen
dahier wohnende» Gewalthab . r zum Empfange aller
Einhändigungen , welche nach den Gesetzen an die
Partei selbst zu geschehen haben, auszustellen, widrigen¬
falls alle weiteren Verfügungen oder Erkenntnisse mit
derselben Wirkung , als ob sie ihnen eröffnet wären ,
an der Gerichtstafel angeschlagen, beziehungsweiseden¬
jenigen im Ausland wohnenden Gläubigern , deren
Aufenthaltsort bekannt ist , durch die Post zugesendet
würden .

Radolfzell, den 13 . Oktober 1866.
Großh . bad. Amtsgericht.

3 ä ck l e.
Z .m.592 . Nr . 19,071 . Mannheim . ( Schulden¬

liquidation . ) Gegen Schneidermeister Josef

Pfund stein in Mannheim ist Gant erkannt und
Tagfahrt zum Richtigstellung«- und Vorzugsversahren
auf

Montag den 19 . November 1866 ,
Vormittags 9 Uyr ,

festgesetzt, wo alle Diejenigen , welche aus was immer
für einem Grunde Ansprüche an die Masse zu machen
gedenken , solche, bei Vermeidung des Ausschlusses von
der Gant , persönlich oder durch gehörig Bevollmäch¬
tigte , schriftlich oder mündlich anzumelden , und zu¬
gleich die etwaigen Vorzugs - oder UnierpfandSrechte,
welche sie geltend machen wollen, zu bezeichnen haben,
und zwar mit gleichzeitiger Vorlegung der BcweiS-
urkunden oder Antretung des Beweises mit andern
Beweismitteln .

Zugleich werden in der Tagfahrt ein Maffepfiegcr
und ein Gläubigerausschutz ernannt , Borg - und Nach¬
laßvergleiche versucht , und sollen in Bezug auf Borg -
vergleiche und Ernennung des Massepflegersund Gläu¬
bigerausschusses die Nichterscheinenden als der Mehr¬
heit der Erschienenenbeitretend angesehen werden.

Alle ausländischen Gläubiger erhalten die Auflage,
binnen 14 Tagen , von Empfang dieser Dekretes an ,
einen >m Jnlande wohnenden Gewalthaber zu ernen¬
nen, welcher diejenigm Urtheile und Dekrete für sic in
Empfang zu nehmen hat, welche nach dem Gesetze der
Parlhie selbst oder an deren Wohnsitz zuzustellensind ,mit dem Anfügen, daß , falls dies nicht geschieht, alle
weitereZustellungen nur durch Zusendung auf der Post
erfolgen würden, wobei die Behändigung mit Auf¬
lieferung an die Post für vollzogen erachtet würde,
auch wenn da« Schreiben nicht angenommen oder sonst
als unbestellbar zurückkommen sollte .

Mannheim , den 17 . Ok ober 1866.
Großh . bad. Amtsgericht.

Ullrich .
Z .m.594. Nr. 16,491. Müllheim . ( Ver .

s Lu m u n g « c r k e n n l n i ß .) Da auf unsere Auf¬
forderung vom 20 . Juni d . I . , Nr . 9925, dingliche
Rechte , lehenrechtliche ooer fioeikommissarlsche An¬

sprüche an die dort aufgeführten Liegenschaften inner¬
halb der anberaumten Frist nicht gellend gemacht
worden sind , so werden derartige Berechtigungen dem
Karl Dietrich von Welmlingen gegenüber sür erlo¬
schen erklärt.

Müllheim , den 12. Oktober 1866 .
Größt, , bad . Amtsgericht.

Löwenstein .
vcil. Wolpert .

Z . m.561. Nr . 7511 . Neustadl . ( Bekannt¬
machung ) Durch forstgerichrlicheS Erkenntniß vom
27 . v. M . wurde Blasiu « Wehinger von Kirchdorf
wegen Entwendung von 1»>00 Stück Ernteweiden im
Waledistrikt Krähcndach in eine AmtS^elängnißstrafe
von 10 Tagen verfällt ; was dem an unbekannten
Orlen abwesendenBerurtheilten Hiermil eröffn »t wiid .

Neustadl, den 13 Oktober 1866 .
Großh . bad . Amtsgericht.

B u l st e r .
Z .m.584. Nr . 8600 . lleberltngen . ( Be .

k a n n t m a ch u n g. ) I . U . S . gegen Julius L i p -
pert von Ueberlingen , wegen Betrug » upd Unter¬
schlagung, soll der frühere Buchhalter des Handln , gs-
hauseSF . J . Bader hier, Lorenz Kramer von Groß -
rindenttal , k. k. österr . BezirksgerichtesKirchverg am
Wagram rn Niederöfterrerch , als Zeuge vernommen
werden ; da dessen gegenwärtiger Aufenthaltsort un¬
bekannt cst, so wird da« Ansuchengestellt , uns densel¬
ben anzuzeigen.

Ueberlingen, den 17. Oktober 1866.
Großh bad . AmtSger cht .

D i e t s ch e.
Z m .574. Nr . 7828 . Bonndorf . ( Vorla -

duna . ) I . U. S . gegen Soldat Konrad Ganlert
von Ewallingen , wegen Desertion, wird Tagsahrt zur
Hauptverhandlung aus

Samstag den 17 . k. M . , früh 8 Uhr ,
angeordnet ; wozu der Beschuldigte mit dem Androhen
»orgelaüen wird , daß im Falle seine« Ausbleiben« da«

Urtheil nach dem Ergebnisse der Untersuchung werd»
gefällt werden.

Bonndors , den 17 . Oktober 1866.
Großh . i ad. Amtsgericht.

S ch ö n l e.
Z.m .591. Nr . 9375 . Ettenheim . ( Vorla¬dung . ) Der wegen D . serlion angeklagte Josef Koo «von Alldorf, Loldai im großh. 3. Infanterieregiment

zu Konstanz, wird zur Hauptverhandlung auf
Donnerstag den 8 . November 1866 ,

Vormittags 9 Uhr ,mit dem Beifügen anher vorgeladen , daß bei seinemAusbleiben da« Urtheil nach dem Ergebnisse der Unter¬
suchung werde gefällt werden.

Ettenheim, den 17 . Oktober 1866.
Großh . bad . Amtsgericht.

S e n g l e r .
Z .m .589 . Nr . 9374 . Ettenheim ( Vorla¬

dung .) Der wegen Desertion angeklagte Xaver
Maier von Ringshcim , Tambour beim grvßh . 3 . In¬
fanterieregiment zu Konstanz, wird zur Hauplver -
handlung auf

Donnerstag den 8 November 1866 ,
Vormittag « 9 Uhr ,mit dem Anfüge,> anher vorgeladen, daß bei seinem

Ausbleiben da « lU thei! nach dem Ergebnisse der Unter¬
suchung werde gefällt werden.

Ettenheim, den 17. Oktober 1866.
Großh . bad. Amtsgericht.

S e n g l e r.
MZ .m .577. Nr . 20,290 . WaldShut . ( Auf¬
forderung . ) De , großh. F Skus hat um Einwei¬
sung in Besitz und Gewähr der Verlasfenschaft des
Llepban Gert iS von Kuchclbach gebeten . Diesem
Gesuch wird entsprochen , wenn

binnen 6 Wochen
Niemand Einsprache erhebt .

WaldShut, den 16 . Oktober 1366.
Großb. bad . Amtsgericht.

H o f m a n n.
Druck und Verlag der B . vrauu ' schea Hofbuchdruckrrei .
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